
Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im Rathaus mit 
den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus wird das Amtsblatt im Internet auf 
www.ludwigshafen.de veröffentlicht. 
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Sitzung des Ortsbeirates Oppau 
 
Die Mitglieder des Ortsbeirates Oppau treten am  
 

Dienstag, 9. Januar 2018, 17 Uhr, 
Sitzungszimmer des Oppauer Rathauses, Edigheimer Straße 26, 

 
zu einer öffentlichen und einer nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Verpflichtung eines neuen Ortsbeiratsmitgliedes 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Bericht Ortsvorsteher 
4. Bebauungsplanverfahren Nr. 664 "Bunsenstraße 2. Reihe". Aufstellungsbeschluss" 
5. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Bekämpfung der Rattenpopulation in den nördlichen Stadtteilen 
6. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Pilotversuch mit Hundekotstationen im Stadtgebiet 
7. Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 

Luftbelastung im Ortsbezirk Oppau - Differenzierte Betrachtung der Belastung mit 
Stickstoffdioxid 

 
In der nichtöffentlichen Sitzung werden Planungsangelegenheiten behandelt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 05.01.2018 
 
gez. 
Udo Scheuermann 
Ortsvorsteher 
 
 
  



Bekanntmachung 
 
Alle Grundstückseigentümer, die im Jagdkataster der Jagdgenossenschaft Ruchheim eingetragen sind, 
werden hiermit zur 
 
Jagdgenossenschaftsversammlung 2018 
 
am Montag, den 19.02.2018, 18:00 Uhr, im Anschluss an die Sitzung des Bauern- und Winzerverbands in 
der Gaststätte „SV Ruchheim 1925 e.V.“, Brunnenweg 65, 67071 Ludwigshafen, eingeladen. 
 
Tagesordnung 

1. Kassenbericht und Kassenprüfung 
2. Entlastung des Vorstandes 
3. Verwendung des Jagdpachtschillings 
4. Verschiedenes 

 
Das Jagdkataster liegt vom 05.02.2018 bis 18.02.2018 bei Herrn Michael Gerhardt, Oggersheimer Str. 125 
b, 67071 Ludwigshafen aus. Die Jagdgenossen werden aufgefordert, dort evtl. Besitzänderungen unter 
Vorlage der Urkunden zur Berichtigung des Katasters innerhalb der Auslegefrist anzugeben. 
 
gez. 
Der Jagdvorstand 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 19.09.2017 zur wesentlichen Änderung der Imin-Fabrik; 
Vorhaben: Errichtung neuer Container zur Gebindelagerung. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau W 25, Anlage-Nr. 20.01. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden.  

Auswirkungen auf die Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
 Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 

Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 



Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 05.01.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 08.09.2017 zur wesentlichen Änderung der Xemium-Fabrik; 
Vorhaben: Rückgewinnung von Xemium aus der Mutterlauge. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau V 20, Anlage-Nr. 20.04. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind.  
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE.  
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden.  

Auswirkungen auf die Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
 Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 

Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. 
 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 05.01.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
  



Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 520 „Gewerbegebiet Rheinhorststraße“; 

Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 
520 „Gewerbegebiet Rheinhorststraße“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von etwa 13,4 ha und ergibt sich aus dem 
beigefügten Lageplan. Er wird begrenzt:  
 
- im Norden durch die Flurstücke Nr. 3209, 3259/5, 3260/7,3257/5 sowie Teile des Flurstücks Nr. 

3265/3, 
- im Osten durch die Rheinhorststraße, die Flurstücke Nr. 3143/104, 3143/103, 3143/56 sowie Teile 

des Flurstücks Nr. 3143/113, 
- im Süden durch die Rheinhorststraße, die Rosenwörthstraße, die Flurstücke Nr. 3142/3 und 3142/4, 
- im Westen durch die Flurstücke Nr. 3114/17, 3114/16, 3114/26, 3148/2 sowie Teile des Flurstücks 

Nr. 3143/110. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung während der 
Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem eingesehen 
werden. Ebenso kann der Plan nach Rechtskraft im Internet (www.ludwigshafen.de) eingesehen werden. 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der Möglichkeit des § 13 BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 27.12.2017 
Stadtverwaltung 
 
 



gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
Geltungsbereich: 
 

 
 
 
 
 
  



Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 543 „Zwischen Mannheimer Straße, Sternstraße und Prälat-Caire-Straße“; 

Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 
543 „Zwischen Mannheimer Straße, Sternstraße und Prälat-Caire-Straße“ gemäß § 10 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von etwa 6 ha und ergibt sich aus dem 
beigefügten Lageplan. Er wird begrenzt: 
 
im Norden und Osten:  durch die Prälat-Caire-Straße, 
im Süden:   durch die Mannheimer Straße, 
im Westen:   durch die Sternstraße sowie die Flurstücke Nr. 1567/6 und 1567/7. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung während der 
Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem eingesehen 
werden. Ebenso kann der Plan nach Rechtskraft im Internet (www.ludwigshafen.de) eingesehen werden. 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der Möglichkeit des § 13 BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 27.12.2017 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
  



Geltungsbereich: 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 631a „In der kurzen Mörschgewanne - Änderung“; 

Stadtteil: Rheingönheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 
631a „In der kurzen Mörschgewanne - Änderung“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 631a „In der kurzen Mörschgewanne – Änderung“ befindet 
sich in der Gemarkung Rheingönheim. Er umfasst den Bereich, der von dem Gewerbegebiet „In der 
Mörschgewanne“, der B44, dem P + R-Parkplatz im Bereich der Anschlussstelle Ludwigshafen-Mundenheim 
sowie der Hauptstraße (L 534) in Rheingönheim begrenzt wird. Er entspricht somit dem Geltungsbereich A 
des Bebauungsplans Nr. 631 „In der kurzen Mörschgewanne“. Er ergibt sich auch aus dem beigefügten 
Lageplan. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung 
während der Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem 
eingesehen werden. Ebenso kann der Plan nach Rechtskraft im Internet (www.ludwigshafen.de) eingesehen 
werden. 
 
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und  

Formvorschriften, 



2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des  
Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 

3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
4. Mängel nach § 214 Abs. 2a Baugesetzbuch 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 Baugesetzbuch Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 Baugesetzbuch). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der  Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 27.12.2017 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
Geltungsbereich: 
 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 660 „Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“; 

Stadtteil: Gartenstadt 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Bebauungsplan Nr. 
660 „Wohn- und Geschäftshaus Leininger Straße“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt im Stadtteil Gartenstadt und erstreckt 
sich auf eine Fläche von rund 2.735 m². Er umfasst das Flurstück Nr. 1102/355 und einen Teilbereich des 
Flurstücks Nr. 1102/354 der Gemarkung Mundenheim. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 
- im Norden durch eine ca. 11 m nördlich der Südgrenze des Flurstück Nr. 1102/354 der Gemarkung 

Mundenheim verlaufende parallele Linie 
- im Osten durch die Straßenbegrenzungslinie der Leininger Straße 
- im Süden durch die Straßenbegrenzungslinie der Friedelsheimer Straße 
- im Westen durch die Flurstücke Nr. 1102/114 und 1102/115 der Gemarkung Mundenheim und den 

Wendehammer Freinsheimer Straße. 
 
Der Geltungsbereich ergibt sich auch aus dem beigefügten Lageplan. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung 
während der Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem 
eingesehen werden. 
 
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
4. Mängel nach § 214 Abs. 2a Baugesetzbuch 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 Baugesetzbuch Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 Baugesetzbuch). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der  Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 



Ludwigshafen am Rhein, 27.12.2017 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
Geltungsbereich: 
 

 
 
 
 
  



Amtliche Bekanntmachung 
 
Ablauf des Nutzungsrechts an Familiengräbern. 
Das Nutzungsrecht an den nachstehend aufgeführten Gräbern endet im Laufe des Jahres 2018. 
 
Das Nutzungsrecht an diesen Gräbern kann verlängert oder zurückgegeben werden. Wir bitten um 
schriftliche Mitteilung. Sollte das Nutzungsrecht nicht verlängert werden, müssen die Gräber dann 
abgeräumt werden. 
 
Außerdem am 31.12.2018 das Nutzungsrecht an Reihengräbern und Urnenreihengräbern für die in der Zeit 
vom 01.01.1998 bis 31.12.1998 verstorbenen Erwachsenen und die in der Zeit vom 01.01.2003 bis 
31.12.2003 verstorbenen Kinder. 
 
Das Nutzungsrecht an diesen Gräbern kann leider nicht verlängert werden; die Grabsteine und Fundamente 
sind bis zum 31.12.2018 zu entfernen. 
 
Andernfalls ist die Stadtverwaltung zu ihrem Bedauern gezwungen, Grabsteine, Fundamente und 
Grabeinfassungen zu entfernen. Die genannten Gegenstände müssten dann als herrenlose Sache 
behandelt werden. 
 
gez. 
Gabriele Wolter 
Stellvertretende Werkleitung  
  



 
Gräber mit Ablauf des Nutzungsrechts vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 

 

 



 
 
  



 
 



 
 



 
 



 
  



 



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


